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Satzung 

 
 

§ 1 
Name und Sitz 

 
Der Verein führt den Namen "Förderverein Grundschule Eidinghausen der Stadt Bad 
Oeynhausen e.V".    

  
Er hat seinen Sitz in Bad Oeynhausen und ist in das Vereinsregister unter der 
Nummer VR 702 eingetragen. 

 
§ 2  

Geschäftsjahr 
 
 Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden 
 Jahres.  
 

§ 3  
Ziel / Zweck des Vereins 

 
Der Verein bezweckt die Förderung von Bildung und Kindererziehung. Der 
Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch die Förderung solcher Projekte 
und Vorhaben, die die Gemeinschaft der Kinder der Grundschule Eidinghausen der 
Stadt Bad Oeynhausen betreffen.  
 
Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne 
des Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung in der jeweils 
gültigen Fassung. 

 
 Der Verein ist politisch neutral.  
 
 Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche 
 Zwecke. 
 

Mittel des Vereins dürfen ausschließlich für satzungsgemäße Zwecke verwendet 
werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. 

 
 Es dürfen keine Personen durch Ausgaben, die dem Vereinszweck fremd  
 sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen, begünstigt werden. 
 

§ 4  
Mitgliedschaft 

 
 Vereinsmitglied kann jede natürliche, volljährige Person oder jede juristische 

Person werden, die gewillt ist, die Aufgaben des Vereins zu unterstützen. Über einen 
Aufnahmeantrag, der schriftlich einzureichen ist, entscheidet der Vorstand. Der 
Beitritt wird mit Aushändigung einer schriftlichen Aufnahmeerklärung wirksam. Bei 
Ablehnung des Aufnahmegesuchs ist der Vorstand nicht verpflichtet, dem Antrag-
steller die Gründe mitzuteilen.  
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 Der Verein besteht aus aktiven und Fördermitgliedern sowie aus Ehrenmitgliedern. 
  
 Aktive Mitglieder sind die im Verein direkt mitarbeitenden Mitglieder; Fördermit-
 glieder sind Mitglieder, die sich zwar nicht aktiv innerhalb des Vereins betätigen, 
 jedoch die Ziele und auch den Zweck des Vereins fördern und unterstützen. 
 Zum Ehrenmitglied werden Mitglieder ernannt, die sich in besonderer Weise um den 
 Verein verdient gemacht haben. Hierfür ist ein Beschluss der Mitgliederversammlung 
 erforderlich. 
  
 Ehrenmitglieder sind von der Beitragszahlung befreit, sie haben jedoch die gleichen 
 Rechte und Pflichten wie ordentliche Mitglieder und können insbesondere an sämt-
 lichen Versammlungen und Sitzungen teilnehmen. 
 

§ 5   
Beendigung der Mitgliedschaft 

 
 Die Mitgliedschaft endet mit dem Tod des Mitglieds, durch freiwilligen Austritt, 
 Ausschluss aus dem Verein oder Verlust der Rechtsfähigkeit der juristischen 
 Person. 
 
 Der freiwillige Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber einem 
 Vorstandsmitglied. Er ist nur zum Schluss eines Geschäftsjahres zulässig. 
 
 Ein Mitglied kann durch Vorstandsbeschluss mit einfacher Mehrheit der anwesenden 
 Vorstandsmitglieder ausgeschlossen werden, wenn es im groben Maße gegen die  
 Satzung, den Satzungszweck oder die Vereinsinteressen verstoßen hat. Das Mit-
 glied kann zudem auf Vorstandsbeschluss ausgeschlossen werden, wenn es trotz 
 zweimaliger Mahnung mit der Zahlung des Mitgliedsbeitrags im Rückstand ist.  
 
 Gegen den Ausschließungsbeschluss des Vorstands steht dem Mitglied das Recht 
 der Berufung an die Mitgliederversammlung zu. Die Berufung muss innerhalb von 
 einem Monat ab Zugang des Ausschließungsbeschlusses beim Vorstand schriftlich 
 eingelegt werden. Bei rechtzeitiger Berufung hat der Vorstand innerhalb von zwei 
 Monaten die Mitgliederversammlung zur Entscheidung darüber einzuberufen. Ge-
 schieht dies nicht, gilt der Ausschließungsbeschluss als nicht erlassen. Wird Beru-
 fung nicht oder nicht rechtzeitig eingelegt, gilt dies als Unterwerfung unter den 
 Ausschließungsbeschluss, so dass die Mitgliedschaft als beendet gilt.  
 
 Bei Beendigung der Mitgliedschaft, gleich aus welchem Grund, erlöschen alle An-
 sprüche aus dem Mitgliedsverhältnis. Eine Rückgewähr von Beiträgen, Spenden 
 oder sonstigen Unterstützungsleistungen ist grundsätzlich ausgeschlossen. Der 
 Anspruch des Vereins auf rückständige Beitragsforderungen bleibt hiervon un-
 berührt. 
 

§ 6  
Mitgliedsbeiträge 

 
 Von den Mitgliedern werden Beiträge erhoben. Die Höhe der Mitgliedsbeiträge wird 
 durch die Mitgliederversammlung festgesetzt. Festgesetzte Jahresbeiträge sind 
 auch bei Eintritt während des Geschäftsjahres mit dem Eintritt fällig.  
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§ 7  
Haftung der Mitglieder 

   
 Die Mitglieder haften bei Rechtsgeschäften, die der Vorstand für den Verein tätigt, 
 nur mit dem Vereinsvermögen. 
 

§ 8  
Organe des Vereins 

 
 Organe des Vereins sind 
 1. der Vorstand 
 2. die Mitgliederversammlung 
 

§ 9  
Vorstand 

 
 Der Vorstand muss aus Vereinsmitgliedern bestehen. Scheidet ein Vorstandsmit-
 glied aus dem Verein aus, so erlischt automatisch dessen Organstellung. Der 
 Vorstand besteht aus:  
 
  - dem/der Vorsitzenden 
  - dem/der Stellvertreter/-in des/der Vorsitzenden 
  - dem/der Kassenwart/-wärtin 
  - dem/der Schriftführer/-in 
   

Der/die Leiter/-in sowie der/die Schulpflegschaftsvorsitzende der Grundschule 
Eidinghausen der Stadt Bad Oeynhausen ergänzen den Vorstand als kooptierte 
Mitglieder. 

  
 Der Vorstand wird in der ordentlichen Mitgliederversammlung entlastet. 
 

§ 10  
Aufgaben und Zuständigkeit des Vorstands 

 
 Der Vorstand vertritt den Verein in allen gerichtlichen und außergerichtlichen 
 Angelegenheiten. Je zwei Vorstandsmitglieder vertreten den Verein gemeinsam.  
  
 Zu den Aufgaben des Vorstands zählen insbesondere die  
 - Führung laufender Geschäfte 
 - Vorbereitung und Einberufung der Mitgliederversammlung sowie Aufstellung der 
   Tagesordnung,  
 - Ausführung von Beschlüssen der Mitgliederversammlung,  
 - Vorbereitung eines etwaigen Haushaltsplans, Buchführung, Erstellung des      
             Jahresberichts, Vorlage der Jahresplanung, 
 - Beschlußfassung über Aufnahmeanträge, Ausschlüsse von Mitgliedern. 
 

§ 11  
Beschränkung der Vertretungsmacht 

 
Für Rechtsgeschäfte, die das Vermögen des Vereins im Einzelfall mit mehr als einem 
in der Mitgliederversammlung festgesetzten Betrag belasten, bedarf der Vorstand der 
Zustimmung der Mitgliederversammlung. 
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§ 12  

Wahl des Vorstands 
 

Der Vorstand wird in einer ordentlichen Mitgliederversammlung für die Dauer von 
zwei Geschäftsjahren gewählt. Die unbegrenzte Wiederwahl von Vorstands-
mitgliedern ist zulässig. Vorstandsmitglieder bleiben in jedem Fall bis zu einer 
Neuwahl im Amt. Bei andauernder Verhinderung eines Vorstandsmitgliedes 
übernimmt zunächst die Vorstandschaft kommissarisch dessen Aufgaben bis zur 
nächsten Mitgliederversammlung. Scheidet ein Mitglied des Vorstands aus seinem 
Amt aus, so ist, soweit keine ordentliche Mitgliederversammlung in dem Zeitraum 
stattfindet, in den folgenden drei Monaten eine außerordentliche Mitglieder-
versammlung einzuberufen. Dort wird ein Ersatzmitglied gewählt.  

 
§ 13  

Vorstandssitzungen 
 

Der Vorstand beschließt in Sitzungen, die von dem/der Vorsitzenden oder bei 
dessen/deren Abwesenheit von dem/der Stellvertreter/-in des/der Vorsitzenden 
einberufen werden. Die Vorlage einer Tagesordnung ist nicht notwendig.  

 
Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens drei seiner Mitglieder anwesend 
sind. Der Vorstand entscheidet mit einfacher Stimmenmehrheit. Bei Stimmen-
gleichheit entscheidet die Stimme des/der Vorsitzenden. Die Sitzungen sind nicht 
öffentlich. Der Vorstand kann sich eine Geschäftsordnung geben. 

 
§ 14 

Mitgliederversammlung 
  
 Die Mitgliederversammlung ist insbesondere für folgende Angelegenheiten zu-
 ständig: 
   
  - Entgegennahme und Beratung der Jahresberichte 
  - Wahl, Abberufung  und Entlastung des Vorstands,  
  - Wahl der Kassenprüfer, 
  - Beschlussfassung über Änderungen der Satzung und über die   
    Vereinsauflösung, 
  - Ernennung von besonders verdienstvollen Mitgliedern zu Ehrenmitgliedern, 
  - weitere Aufgaben, soweit sich diese aus der Satzung oder nach Gesetz 
    ergeben. 
 

Die ordentliche Mitgliederversammlung findet jährlich im September oder Oktober 
statt. 

  
Die Mitgliederversammlung wird durch schriftliche Einladung der Mitglieder 
einberufen. Die Einberufung muss mindestens sieben Tage vor dem Termin der 
Versammlung erfolgen. In der Ladung sind Ort und Tagesordnungspunkte an-
zugeben. Anträge zur ordentlichen Mitgliederversammlung sind dem Vorstand 
mindestens drei Tage vor dem Versammlungstermin einzureichen. Spätere Anträge – 
auch während der Mitgliederversammlung gestellte Anträge – müssen auf die 
Tagesordnung gesetzt werden, wenn in der Mitgliederversammlung die Mehrheit der 
erschienenen stimmberechtigten Mitglieder der Behandlung der Anträge zustimmt. 
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Außerordentliche Mitgliederversammlungen haben stattzufinden, wenn der Vorstand 
dies im Vereinsinteresse für notwendig hält oder eine außerordentliche Hauptver-
sammlung auf schriftlichen Antrag von mindestens 20 % der stimmberechtigten 
Mitglieder, unter Angabe der Gründe, beantragt wird. Die Bestimmungen über die 
Ladung zu einer ordentlichen Mitgliederversammlung gelten entsprechend. 
 
Die Mitgliederversammlung wird von dem/der Vorsitzenden, bei dessen/deren 
Verhinderung von einem anderen Vorstandsmitglied geleitet. Ist kein 
Vorstandsmitglied anwesend, kann die Mitgliederversammlung aus Ihrer Mitte einen 
Versammlungsleiter bestimmen. 

 
In der Mitgliederversammlung stimmberechtigt sind aktive Mitglieder, Förder-
mitglieder sowie Ehrenmitglieder. 

 
 Beschlüsse in der Mitgliederversammlung sind mit einfacher Mehrheit der er-
 schienenen, stimmberechtigten Mitglieder zu fassen. Stimmenthaltungen werden  
 nicht mitgezählt. Bei Stimmengleichheit ist ein Antrag abgelehnt.  
 
 Einberufene Mitgliederversammlungen sind grundsätzlich ohne Rücksicht auf die 
 Anzahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig. 
 

Eine schriftliche Abstimmung in der Mitgliederversammlung kann auf Verlangen eines 
anwesenden Mitgliedes verlangt werden. Änderungen des Vereinszweckes oder der 
Satzung sowie Beschlüsse über die Auflösung des Vereins bedürfen einer Mehrheit 
von drei Viertel der auf der Mitgliederversammlung erschienenen Mitglieder. Eine 
Satzungsänderung ist unzulässig, soweit dadurch die Gemeinnützigkeit des Vereins-
zweckes beeinträchtigt wird. 

 
Über den Ablauf einer jeden Mitgliederversammlung ist ein Protokoll zu führen, das 
von dem/der Vorsitzenden und dem/der Schriftführer/-in zu unterzeichnen ist. Das 
Protokoll kann von jedem Mitglied eingesehen werden. 

 
§ 15  

Kassenprüfung 
 
 Über die ordentliche Mitgliederversammlung sind zwei Kassenprüfer für die Dauer 
 von zwei Geschäftsjahren zu wählen, die nicht dem Vorstand angehören dürfen. 
 

Die Kassenprüfer haben die Aufgabe, Rechnungsbelege sowie deren ordnungs-
gemäße Verbuchung und die Mittelverwendung zu überprüfen und dabei 
insbesondere die satzungsgemäße und steuerlich korrekte Mittelverwendung sowie 
mindestens einmal jährlich den Kassenbestand des abgelaufenen Vereinsjahrs 
festzustellen. Die Prüfung erstreckt sich nicht auf die Zweckmäßigkeit der vom 
Vorstand genehmigten Ausgaben. Die Kassenprüfer haben die Mitgliederver-
sammlung über das Ergebnis der Kassenprüfung zu unterrichten.  
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§ 16  

Auflösung des Vereins 
 
 Die Auflösung des Vereins kann nur von der Mitgliederversammlung beschlossen 
 werden. Nach der Auflösung des Vereins findet die Auseinandersetzung nach den 
 Liquidationsvorschriften für rechtsfähige Vereine statt. Sollte nach Berichtigung der 

Verbindlichkeiten ein Restvermögen verbleiben, so soll der Träger der Grundschule 
Eidinghausen der Stad Bad Oeynhausen mit der Maßgabe anfallberechtigt sein, 
diese ausschließlich für gemeinnützige Zwecke zu verwenden. 
 

§ 17  
Gerichtsstand / Erfüllungsort 

 
 Gerichtsstand und Erfüllungsort ist Bad Oeynhausen.  
 
 
 

Vorstehende Satzung wurde am 02. November 2012 in Bad Oeynhausen von der 
Mitgliederversammlung beschlossen. 

 
  


